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Für Schadensersatzklagen nach einem Verkehrsunfall kann ein Gerichtsstand in 
Deutschland nicht über eine Auslegung des Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) EuGVVO dahin 
begründet werden, dass der Gerichtsstand des Geschädigten auch für den 
Sozialversicherungsträger gilt, auf den Ansprüche im Wege der Legalzession (§ 116 
SGB X) übergegangen sind. 
 

Art. 11 Abs. 2 i. V. m. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 
22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) 
 
Urteil des OLG Celle vom 27.11.2008 – 5 U 106/08 –  
Bestätigung des Urteils des LG Lüneburg vom 09.07.2008 - 4 O 322/07 -  
 
Die Klägerin, Trägerin der gesetzlichen Krankenversicherung mit Sitz im Bezirk des 
angerufenen Landgerichts, hatte die Beklagte, ein polnisches Versicherungsunternehmen, 
aus übergegangenem Recht (§ 116 SGB X) auf Schadensersatz nach einem 
Verkehrsunfall in Anspruch genommen, der sich am 12. Juli 2004 in Polen ereignet hatte. 
Nach Auffassung des OLG ist ein Gerichtsstand in Deutschland nicht begründet. Die 
Klägerin, auf die nach § 116 SGB X der Anspruch des Versicherten übergegangen sei, sei 
nicht „Geschädigte“ i. S. von Art. 11 Abs. 2 i. V. m. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) EuGVVO (wird 
ausgeführt). Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Frage der internationalen 
Zuständigkeit hat der Senat die Revision zugelassen.  
 
Das Oberlandesgericht Celle hat mit Urteil vom 27.11.2008 – 5 U 106/08 –  
wie folgt entschieden: 
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